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ches zwischen den Fachkräften der beiden
örtlichen Träger erfolgen, an dem die Perso-
nensorgeberechtigten sowie das Kind oder
der Jugendliche beteiligt werden sollen, so-
weit hierdurch der wirksame Schutz des Kin-
des oder des Jugendlichen nicht in Frage ge-
stellt wird.

§8b Fachliche Beratung und Begleitung
zum Schutz von Kindern und
Jugendlichen

(1) Personen, die beruflich in Kontakt mit
Kindern oder Jugendlichen stehen, haben bei
der Einschätzung einer Kindeswohlgefähr-
dung im Einzelfall gegenüber dem örtlichen
Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung
durch eine insoweit erfahrene Fachkraft.

(2) Träger von Einrichtungen, in denen sich
Kinder oder Jugendliche ganztägig oder für
einen Teil des Tages aufhalten oder in denen
sie Unterkunft erhalten, und die zuständigen
Leistungsträger haben gegenüber dem über-
örtlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf
Beratung bei der Entwicklung und Anwen-
dung fachlicher Handlungsleitlinien

1. zur Sicherung des Kindeswohls und zum
Schutz vor Gewalt sowie

2. zu Verfahren der Beteiligung von Kindern
und Jugendlichen an strukturellen Ent-
scheidungen in der Einrichtung sowie zu
Beschwerdeverfahren in persönlichen An-
gelegenheiten.

(3) Bei der fachlichen Beratung nach den Ab-
sätzen 1 und 2 wird den spezifischen Schutz-
bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen
mit Behinderungen Rechnung getragen.

§9 Grundrichtung der Erziehung,
Gleichberechtigung von jungen
Menschen

Bei der Ausgestaltung der Leistungen und der
Erfüllung der Aufgaben sind

1. die von den Personensorgeberechtigten
bestimmte Grundrichtung der Erziehung
sowie die Rechte der Personensorgebe-
rechtigten und des Kindes oder des Ju-
gendlichen bei der Bestimmung der reli-
giösen Erziehung zu beachten,

2. die wachsende Fähigkeit und das wach-
sende Bedürfnis des Kindes oder des Ju-
gendlichen zu selbständigem, verantwor-
tungsbewusstem Handeln sowie die je-
weiligen besonderen sozialen und kultu-
rellen Bedürfnisse und Eigenarten junger
Menschen und ihrer Familien zu berück-
sichtigen,

3. die unterschiedlichen Lebenslagen von
Mädchen, Jungen sowie transidenten,
nichtbinären und intergeschlechtlichen jun-
gen Menschen zu berücksichtigen, Benach-
teiligungen abzubauen und die Gleichbe-
rechtigung der Geschlechter zu fördern,

4. die gleichberechtigte Teilhabe von jungen
Menschen mit und ohne Behinderungen
umzusetzen und vorhandene Barrieren ab-
zubauen.

§9a Ombudsstellen
1In den Ländern wird sichergestellt, dass sich
junge Menschen und ihre Familien zur Bera-
tung in sowie Vermittlung und Klärung von
Konflikten im Zusammenhang mit Aufgaben
der Kinder- und Jugendhilfe nach § 2 und de-
ren Wahrnehmung durch die öffentliche und
freie Jugendhilfe an eine Ombudsstelle wen-
den können. 2Die hierzu dem Bedarf von jun-
gen Menschen und ihren Familien entspre-
chend errichteten Ombudsstellen arbeiten
unabhängig und sind fachlich nicht wei-
sungsgebunden. 3§ 17 Absatz 1 bis 2a des
Ersten Buches gilt für die Beratung sowie die
Vermittlung und Klärung von Konflikten durch
die Ombudsstellen entsprechend. 4Das Nähe-
re regelt das Landesrecht.

§10 Verhältnis zu anderen Leistungen
und Verpflichtungen

(1) 1Verpflichtungen anderer, insbesondere
der Träger anderer Sozialleistungen und der
Schulen, werden durch dieses Buch nicht be-
rührt. 2Auf Rechtsvorschriften beruhende
Leistungen anderer dürfen nicht deshalb ver-
sagt werden, weil nach diesem Buch entspre-
chende Leistungen vorgesehen sind.

(2) 1Unterhaltspflichtige Personen werden
nach Maßgabe der §§ 90 bis 97b an den
Kosten für Leistungen und vorläufige Maß-
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nahmen nach diesem Buch beteiligt. 2Soweit
die Zahlung des Kostenbeitrags die Leis-
tungsfähigkeit des Unterhaltspflichtigen min-
dert oder der Bedarf des jungen Menschen
durch Leistungen und vorläufige Maßnahmen
nach diesem Buch gedeckt ist, ist dies bei der
Berechnung des Unterhalts zu berücksichti-
gen.

(3) 1Die Leistungen nach diesem Buch gehen
Leistungen nach dem Zweiten Buch vor. 2Ab-
weichend von Satz 1 gehen Leistungen nach
§ 3 Absatz 2, den §§ 14 bis 16g, 16k, § 19
Absatz 2 in Verbindung mit § 28 Absatz 6 des
Zweiten Buches sowie Leistungen nach § 6b
Absatz 2 des Bundeskindergeldgesetzes in
Verbindung mit § 28 Absatz 6 des Zweiten
Buches den Leistungen nach diesem Buch vor.

(4) 1Die Leistungen nach diesem Buch gehen
Leistungen nach dem Neunten und Zwölften
Buch vor. 2Abweichend von Satz 1 gehen
Leistungen nach § 27aAbsatz 1 in Verbindung
mit § 34 Absatz 6 des Zwölften Buches und
Leistungen der Eingliederungshilfe nach dem
Neunten Buch für junge Menschen, die kör-
perlich oder geistig behindert oder von einer
solchen Behinderung bedroht sind, den Leis-
tungen nach diesem Buch vor. 3Landesrecht
kann regeln, dass Leistungen der Frühförde-
rung für Kinder unabhängig von der Art der
Behinderung vorrangig von anderen Leis-
tungsträgern gewährt werden.

§ 10 wurde durch Art. 1 Nr. 12 des Kinder- und
Jugendstärkungsgesetzes vom 3 Juni 2021
(BGBl. I S. 1444) wie folgt geändert:
a) Absatz 4 wird wie folgt gefasst:
„(4) Die Leistungen nach diesem Buch gehen
Leistungen nach dem Neunten Buch vor. Leistun-
gen nach diesem Buch für junge Menschen mit
seelischer Behinderung oder einer drohenden see-
lischen Behinderung werden auch für junge Men-
schen mit körperlicher oder geistiger Behinderung
oder mit einer drohenden körperlichen oder geis-
tigen Behinderung vorrangig vom Träger der öf-
fentlichen Jugendhilfe gewährt. Das Nähere über
1. den leistungsberechtigten Personenkreis,
2. Art und Umfang der Leistung,
3. die Kostenbeteiligung und
4. das Verfahren

bestimmt ein Bundesgesetz auf Grundlage einer
prospektiven Gesetzesevaluation.“
b) Nach Absatz 4 wird folgender Absatz 5 einge-
fügt:
„(5) Die Leistungen nach diesem Buch gehen Leis-
tungen nach dem Zwölften Buch vor. Abweichend
von Satz 1 gehen Leistungen nach § 27a Absatz 1
in Verbindung mit § 34 Absatz 6 des Zwölften Bu-
ches den Leistungen nach diesem Buch vor.“
c) Der bisherige Absatz 5 wird Absatz 6.
Diese Änderung tritt am 1. Januar 2028 in Kraft,
wenn bis zum 1. Januar 2027 ein Bundesgesetz
nach Artikel 1 Nummer 12 § 10 Absatz 4 Satz 3
des oben genannten Änderungsgesetzes verkün-
det wurde.

§10a Beratung
(1) Zur Wahrnehmung ihrer Rechte nach die-
sem Buch werden junge Menschen, Mütter,
Väter, Personensorge- und Erziehungsberech-
tigte, die leistungsberechtigt sind oder Leis-
tungen nach § 2 Absatz 2 erhalten sollen, in
einer für sie verständlichen, nachvollziehba-
ren und wahrnehmbaren Form, auf ihren
Wunsch auch im Beisein einer Person ihres
Vertrauens, beraten.
(2) 1Die Beratung umfasst insbesondere
1. die Familiensituation oder die persönliche

Situation des jungen Menschen, Bedarfe,
vorhandene Ressourcen sowie mögliche
Hilfen,

2. die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe
einschließlich des Zugangs zum Leistungs-
system,

3. die Leistungen anderer Leistungsträger,
4. mögliche Auswirkungen und Folgen einer

Hilfe,
5. die Verwaltungsabläufe,
6. Hinweise auf Leistungsanbieter und andere

Hilfemöglichkeiten im Sozialraum und auf
Möglichkeiten zur Leistungserbringung,

7. Hinweise auf andere Beratungsangebote
im Sozialraum.

2Soweit erforderlich, gehört zur Beratung
auch Hilfe bei der Antragstellung, bei der
Klärung weiterer zuständiger Leistungsträger,
bei der Inanspruchnahme von Leistungen so-
wie bei der Erfüllung von Mitwirkungspflich-
ten.
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(3) Bei minderjährigen Leistungsberechtigten
nach § 99 des Neunten Buches nimmt der
Träger der öffentlichen Jugendhilfe mit Zu-
stimmung des Personensorgeberechtigten am
Gesamtplanverfahren nach § 117 Absatz 6
des Neunten Buches beratend teil.

Mit Geltung ab 1. Januar 2024 wird durch das
Kinder- und Jugendstärkungsgesetz folgende
Vorschrift eingegefügt:
§10b Verfahrenslotse
(1) Junge Menschen, die Leistungen der Eingliede-
rungshilfe wegen einer Behinderung oder wegen
einer drohenden Behinderung geltend machen
oder bei denen solche Leistungsansprüche in Be-
tracht kommen, sowie ihre Mütter, Väter, Perso-
nensorge- und Erziehungsberechtigten haben bei
der Antragstellung, Verfolgung undWahrnehmung
dieser Leistungen Anspruch auf Unterstützung und
Begleitung durch einen Verfahrenslotsen. Der Ver-
fahrenslotse soll die Leistungsberechtigten bei der
Verwirklichung von Ansprüchen auf Leistungen der
Eingliederungshilfe unabhängig unterstützen so-
wie auf die Inanspruchnahme von Rechten hinwir-
ken. Diese Leistungwird durch den örtlichen Träger
der öffentlichen Jugendhilfe erbracht.
(2) Der Verfahrenslotse unterstützt den örtlichen
Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zu-
sammenführung der Leistungen der Eingliede-
rungshilfe für junge Menschen in dessen Zustän-
digkeit. Hierzu berichtet er gegenüber dem örtli-
chen Träger der öffentlichen Jugendhilfe halb-
jährlich insbesondere über Erfahrungen der struk-
turellen Zusammenarbeit mit anderen Stellen und
öffentlichen Einrichtungen, insbesondere mit an-
deren Rehabilitationsträgern.

Zweites Kapitel
Leistungen der Jugendhilfe

Erster Abschnitt
Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit,

erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

§11 Jugendarbeit
(1) 1Jungen Menschen sind die zur Förderung
ihrer Entwicklung erforderlichen Angebote
der Jugendarbeit zur Verfügung zu stellen.
2Sie sollen an den Interessen junger Men-
schen anknüpfen und von ihnen mitbestimmt
und mitgestaltet werden, sie zur Selbstbe-
stimmung befähigen und zu gesellschaftlicher
Mitverantwortung und zu sozialem Engage-

ment anregen und hinführen. 3Dabei sollen
die Zugänglichkeit und Nutzbarkeit der Ange-
bote für junge Menschen mit Behinderungen
sichergestellt werden.
(2) 1Jugendarbeit wird angeboten von Ver-
bänden, Gruppen und Initiativen der Jugend,
von anderen Trägern der Jugendarbeit und
den Trägern der öffentlichen Jugendhilfe. 2Sie
umfasst für Mitglieder bestimmte Angebote,
die offene Jugendarbeit und gemeinwesen-
orientierte Angebote.
(3) Zu den Schwerpunkten der Jugendarbeit
gehören:
1. außerschulische Jugendbildung mit allge-

meiner, politischer, sozialer, gesundheitli-
cher, kultureller, naturkundlicher und tech-
nischer Bildung,

2. Jugendarbeit in Sport, Spiel und Gesellig-
keit,

3. arbeitswelt-, schul- und familienbezogene
Jugendarbeit,

4. internationale Jugendarbeit,
5. Kinder- und Jugenderholung,
6. Jugendberatung.
(4) Angebote der Jugendarbeit können auch
Personen, die das 27. Lebensjahr vollendet ha-
ben, in angemessenem Umfang einbeziehen.

§12 Förderung der Jugendverbände
(1) Die eigenverantwortliche Tätigkeit der Ju-
gendverbände und Jugendgruppen ist unter
Wahrung ihres satzungsgemäßen Eigenle-
bens nach Maßgabe des § 74 zu fördern.
(2) 1In Jugendverbänden und Jugendgruppen
wird Jugendarbeit von jungen Menschen
selbst organisiert, gemeinschaftlich gestaltet
und mitverantwortet. 2Ihre Arbeit ist auf Dau-
er angelegt und in der Regel auf die eigenen
Mitglieder ausgerichtet, sie kann sich aber
auch an junge Menschen wenden, die nicht
Mitglieder sind. 3Durch Jugendverbände und
ihre Zusammenschlüsse werden Anliegen und
Interessen junger Menschen zum Ausdruck
gebracht und vertreten.

§13 Jugendsozialarbeit
(1) Jungen Menschen, die zum Ausgleich so-
zialer Benachteiligungen oder zur Überwin-
dung individueller Beeinträchtigungen in er-
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höhtem Maße auf Unterstützung angewiesen
sind, sollen im Rahmen der Jugendhilfe sozi-
alpädagogischeHilfen angebotenwerden, die
ihre schulische und berufliche Ausbildung,
Eingliederung in die Arbeitswelt und ihre so-
ziale Integration fördern.

(2) Soweit die Ausbildung dieser jungen Men-
schen nicht durch Maßnahmen und Program-
me anderer Träger und Organisationen sicher-
gestellt wird, können geeignete sozialpädago-
gisch begleitete Ausbildungs- und Beschäfti-
gungsmaßnahmen angebotenwerden, die den
Fähigkeiten und dem Entwicklungsstand die-
ser jungen Menschen Rechnung tragen.

(3) 1Jungen Menschen kann während der
Teilnahme an schulischen oder beruflichen
Bildungsmaßnahmen oder bei der beruflichen
Eingliederung Unterkunft in sozialpädago-
gisch begleiteten Wohnformen angeboten
werden. 2In diesen Fällen sollen auch der
notwendige Unterhalt des jungen Menschen
sichergestellt und Krankenhilfe nach Maßga-
be des § 40 geleistet werden.

(4) Die Angebote sollen mit den Maßnahmen
der Schulverwaltung, der Bundesagentur für
Arbeit, der Jobcenter, der Träger betrieblicher
und außerbetrieblicher Ausbildung sowie der
Träger von Beschäftigungsangeboten abge-
stimmt werden.

§13a Schulsozialarbeit
1Schulsozialarbeit umfasst sozialpädagogi-
sche Angebote nach diesem Abschnitt, die
jungen Menschen am Ort Schule zur Verfü-
gung gestellt werden. 2Die Träger der Schul-
sozialarbeit arbeiten bei der Erfüllung ihrer
Aufgaben mit den Schulen zusammen. 3Das
Nähere über Inhalt und Umfang der Aufgaben
der Schulsozialarbeit wird durch Landesrecht
geregelt. 4Dabei kann durch Landesrecht auch
bestimmt werden, dass Aufgaben der Schul-
sozialarbeit durch andere Stellen nach ande-
ren Rechtsvorschriften erbracht werden.

§14 Erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz

(1) Jungen Menschen und Erziehungsberech-
tigten sollen Angebote des erzieherischen
Kinder- und Jugendschutzes gemachtwerden.

(2) Die Maßnahmen sollen
1. junge Menschen befähigen, sich vor ge-

fährdenden Einflüssen zu schützen und sie
zu Kritikfähigkeit, Entscheidungsfähigkeit
und Eigenverantwortlichkeit sowie zur
Verantwortung gegenüber ihren Mitmen-
schen führen,

2. Eltern und andere Erziehungsberechtigte
besser befähigen, Kinder und Jugendliche
vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.

§15 Landesrechtsvorbehalt
Das Nähere über Inhalt und Umfang der in
diesem Abschnitt geregelten Aufgaben und
Leistungen regelt das Landesrecht.

Zweiter Abschnitt
Förderung der Erziehung in der Familie

§16 Allgemeine Förderung der
Erziehung in der Familie

(1) 1Müttern, Vätern, anderen Erziehungsbe-
rechtigten und jungen Menschen sollen Leis-
tungen der allgemeinen Förderung der Erzie-
hung in der Familie angeboten werden. 2Diese
Leistungen sollen Erziehungsberechtigte bei
der Wahrnehmung ihrer Erziehungsverant-
wortung unterstützen und dazu beitragen,
dass Familien sich die für ihre jeweilige Erzie-
hungs- und Familiensituation erforderlichen
Kenntnisse und Fähigkeiten insbesondere in
Fragen von Erziehung, Beziehung und Kon-
fliktbewältigung, von Gesundheit, Bildung,
Medienkompetenz, Hauswirtschaft sowie der
Vereinbarkeit von Familie und Erwerbstätig-
keit aneignen können und in ihren Fähigkeiten
zur aktiven Teilhabe und Partizipation ge-
stärkt werden. 3Sie sollen auch Wege aufzei-
gen, wie Konfliktsituationen in der Familie
gewaltfrei gelöst werden können.
(2) 1Leistungen zur Förderung der Erziehung in
der Familie sind insbesondere
1. Angebote der Familienbildung, die auf Be-

dürfnisse und Interessen sowie auf Erfah-
rungen von Familien in unterschiedlichen
Lebenslagen und Erziehungssituationen
eingehen, die Familien in ihrer Gesund-
heitskompetenz stärken, die Familie zur
Mitarbeit in Erziehungseinrichtungen und

II.1 SGB VIII: Kinder- und Jugendhilfe §§ 13a–16

II

54 www.WALHALLA.de

www.WALHALLA.de


in Formen der Selbst- und Nachbarschafts-
hilfe besser befähigen, zu ihrer Teilhabe
beitragen sowie junge Menschen auf Ehe,
Partnerschaft und das Zusammenleben mit
Kindern vorbereiten,

2. Angebote der Beratung in allgemeinen
Fragen der Erziehung und Entwicklung
junger Menschen,

3. Angebote der Familienfreizeit und der Fa-
milienerholung, insbesondere in belasten-
den Familiensituationen, die bei Bedarf die
erzieherische Betreuung der Kinder ein-
schließen.

2Dabei soll die Entwicklung vernetzter, ko-
operativer, niedrigschwelliger, partizipativer
und sozialraumorientierter Angebotsstruktu-
ren unterstützt werden.
(3) Müttern und Vätern sowie schwangeren
Frauen und werdenden Vätern sollen Bera-
tung und Hilfe in Fragen der Partnerschaft und
des Aufbaus elterlicher Erziehungs- und Be-
ziehungskompetenzen angeboten werden.
(4) Das Nähere über Inhalt und Umfang der
Aufgaben regelt das Landesrecht.

§17 Beratung in Fragen der
Partnerschaft, Trennung und
Scheidung

(1) 1Mütter und Väter haben im Rahmen der
Jugendhilfe Anspruch auf Beratung in Fragen
der Partnerschaft, wenn sie für ein Kind oder
einen Jugendlichen zu sorgen haben oder
tatsächlich sorgen. 2Die Beratung soll helfen,
1. ein partnerschaftliches Zusammenleben in

der Familie aufzubauen,
2. Konflikte und Krisen in der Familie zu be-

wältigen,
3. im Falle der Trennung oder Scheidung die

Bedingungen für eine dem Wohl des Kin-
des oder des Jugendlichen förderliche
Wahrnehmungder Elternverantwortung zu
schaffen.

(2) Im Fall der Trennung und Scheidung sind
Eltern unter angemessener Beteiligung des
betroffenen Kindes oder Jugendlichen bei der
Entwicklung eines einvernehmlichen Kon-
zepts für die Wahrnehmung der elterlichen
Sorge und der elterlichen Verantwortung zu

unterstützen; dieses Konzept kann auch als
Grundlage für einen Vergleich oder eine ge-
richtliche Entscheidung im familiengerichtli-
chen Verfahren dienen.
(3) Die Gerichte teilen die Rechtshängigkeit
von Scheidungssachen, wenn gemeinschaftli-
che minderjährige Kinder vorhanden sind, so-
wie Namen und Anschriften der beteiligten
Eheleute und Kinder dem Jugendamt mit, da-
mit dieses die Eltern über das Leistungsange-
bot der Jugendhilfe nach Absatz 2 unterrich-
tet.

§18 Beratung undUnterstützung bei der
Ausübung der Personensorge und
des Umgangsrechts

(1) Mütter und Väter, die allein für ein Kind
oder einen Jugendlichen zu sorgen haben
oder tatsächlich sorgen, haben Anspruch auf
Beratung und Unterstützung
1. bei der Ausübung der Personensorge ein-

schließlich der Geltendmachung von Un-
terhalts- oder Unterhaltsersatzansprüchen
des Kindes oder Jugendlichen,

2. bei der Geltendmachung ihrer Unterhalts-
ansprüche nach § 1615l des Bürgerlichen
Gesetzbuchs.

(2) Mütter und Väter, die mit dem anderen
Elternteil nicht verheiratet sind, haben An-
spruch auf Beratung über die Abgabe einer
Sorgeerklärung und die Möglichkeit der ge-
richtlichen Übertragung der gemeinsamen el-
terlichen Sorge.
(3) 1Kinder und Jugendliche haben Anspruch
auf Beratung und Unterstützung bei der Aus-
übung des Umgangsrechts nach § 1684 Ab-
satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. 2Sie
sollen darin unterstützt werden, dass die Per-
sonen, die nach Maßgabe der §§ 1684, 1685
und 1686a des Bürgerlichen Gesetzbuchs zum
Umgang mit ihnen berechtigt sind, von die-
sem Recht zu ihrem Wohl Gebrauch machen.
3Eltern, andere Umgangsberechtigte sowie
Personen, in deren Obhut sich das Kind be-
findet, haben Anspruch auf Beratung und
Unterstützung bei der Ausübung des Um-
gangsrechts. 4Bei der Befugnis, Auskunft über
die persönlichen Verhältnisse des Kindes zu
verlangen, bei der Herstellung von Umgangs-
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